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3. oder in Kombination von den Nummern 1 und 2, d. h.
a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen unter Bezugnahme 

auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Kon-
formität mit diesen Leistungs- oder Funktionsanforderungen;

b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich 
bestimmter Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- oder Funkti-
onsanforderungen gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3) Verweist der Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung auf die in Absatz 2 Num-
mer 1 genannten Spezifikationen, so darf er ein Angebot nicht mit der Begrün-
dung ablehnen, die angebotene Leistung entspräche nicht den herangezogenen 
Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber nachweist, 
dass die von ihm vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen 
Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als 
geeignetes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüf-
bericht einer anerkannten Stelle gelten.

(4) Legt der Auftraggeber die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- 
oder Funktionsanforderungen fest, so darf er ein Angebot, das einer nationalen 
Norm entspricht, mit der eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer euro-
päischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen technischen Spezifikation, 
einer internationalen Norm oder einem technischen Bezugssystem, das von den 
europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entspricht, nicht zurückweisen, 
wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder Funktionsanforderun-
gen betreffen. Der Bieter muss in seinem Angebot mit geeigneten Mitteln dem Auf-
traggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Leistung den 
Leistungs- oder Funktionsanforderungen des Auftraggebers entspricht. Als geeig-
netes Mittel kann eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbe-
richt einer anerkannten Stelle gelten.

(5) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funk-
tionsanforderungen vor, so kann er die Spezifikationen verwenden, die in europäi-
schen, multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn
1. sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen,
2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf Grundlage von wissenschaftlich ab-
gesicherten Informationen ausgearbeitet werden,
3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem inte-
ressierte Kreise – wie z. B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und 
Umweltorganisationen – teilnehmen können, und
4. wenn das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist.
Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Leistungen, 
die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in 
der Leistungsbeschreibung festgelegten technischen Spezifikationen genügen. Der 
Auftraggeber muss jedoch auch jedes andere geeignete Beweismittel, wie tech-
nische Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzep-
tieren. Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien sowie die Inspek-
tions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen Normen 
übereinstimmen. Der Auftraggeber erkennt Bescheinigungen von in anderen Mit-
gliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

§ 7b

Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
(1) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe 

(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu 
beschreiben.
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(2) Erforderlichenfalls ist die Leistung auch zeichnerisch oder durch Probestücke dar-
zustellen oder anders zu erklären, z. B. durch Hinweise auf ähnliche Leistungen, 
durch Mengen- oder statische Berechnungen. Zeichnungen und Proben, die für die 
Ausführung maßgebend sein sollen, sind eindeutig zu bezeichnen.

(3) Leistungen, die nach den Vertragsbedingungen, den Technischen Vertragsbedin-
gungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehören 
(§ 2 Absatz 1 VOB/B), brauchen nicht besonders aufgeführt zu werden.

(4) Im Leistungsverzeichnis ist die Leistung derart aufzugliedern, dass unter einer Ord-
nungszahl (Position) nur solche Leistungen aufgenommen werden, die nach ihrer 
technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung als in sich gleichartig anzu-
sehen sind. Ungleichartige Leistungen sollen unter einer Ordnungszahl (Sammel-
position) nur zusammengefasst werden, wenn eine Teilleistung gegenüber einer 
anderen für die Bildung eines Durchschnittspreises ohne nennenswerten Einfluss 
ist.

§ 7c

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm
(1) Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, abweichend von § 7b 

Absatz 1 zusammen mit der Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung 
dem Wettbewerb zu unterstellen, um die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch 
beste sowie funktionsgerechteste Lösung der Bauaufgabe zu ermitteln, kann die 
Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt werden.

(2) 1. Das Leistungsprogramm umfasst eine Beschreibung der Bauaufgabe, aus der 
die Unternehmen alle für die Entwurfsbearbeitung und ihr Angebot maßgebenden 
Bedingungen und Umstände erkennen können und in der sowohl der Zweck der 
fertigen Leistung als auch die an sie gestellten technischen, wirtschaftlichen, ge-
stalterischen und funktionsbedingten Anforderungen angegeben sind, sowie gege-
benenfalls ein Musterleistungsverzeichnis, in dem die Mengenangaben ganz oder 
teilweise offengelassen sind.

2. § 7b Absatz 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3) Von dem Bieter ist ein Angebot zu verlangen, das außer der Ausführung der Leis-
tung den Entwurf nebst eingehender Erläuterung und eine Darstellung der Bau-
ausführung sowie eine eingehende und zweckmäßig gegliederte Beschreibung der 
Leistung – gegebenenfalls mit Mengen- und Preisangaben für Teile der Leistung 
– umfasst. Bei Beschreibung der Leistung mit Mengen- und Preisangaben ist vom 
Bieter zu verlangen, dass er

1. die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere die von ihm selbst ermittelten 
Mengen, entweder ohne Einschränkung oder im Rahmen einer in den Vergabeun-
terlagen anzugebenden Mengentoleranz vertritt, und dass er

2. etwaige Annahmen, zu denen er in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum 
Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch 
nicht bestimmt werden können (z. B. Aushub-, Abbruch- oder Wasserhaltungsarbei-
ten) – erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen – begründet.

§ 8

Vergabeunterlagen
(1) Die Vergabeunterlagen bestehen aus

1. dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe), gegebenenfalls Teilnah-
mebedingungen (Absatz 2) und

2. den Vertragsunterlagen (§§ 7 bis 7c und 8a).



18 VOB Teil A – Abschnitt 1

(2) 1. Das Anschreiben muss alle Angaben nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 enthalten, 
die außer den Vertragsunterlagen für den Entschluss zur Abgabe eines Angebots 
notwendig sind, sofern sie nicht bereits veröffentlicht wurden.
2. Der Auftraggeber kann die Bieter auffordern, in ihrem Angebot die Leistungen 
anzugeben, die sie an Nachunternehmen zu vergeben beabsichtigen.
3. Der Auftraggeber hat anzugeben:

a) ob er Nebenangebote nicht zulässt,
b) ob er Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem Haupt-

angebot zulässt.
Es ist dabei auch zulässig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist.
Von Bietern, die eine Leistung anbieten, deren Ausführung nicht in Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, 
sind im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit 
dieser Leistung zu verlangen.
4. Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, sollen die Erfordernisse, die 
die Unternehmen bei der Bearbeitung ihrer Angebote beachten müssen, in den 
Teilnahmebedingungen zusammenfassen und dem Anschreiben beifügen.

§ 8a

Allgemeine, Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen
(1) In den Vergabeunterlagen ist vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbe-

dingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des 
Vertrags werden. Das gilt auch für etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen und 
etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteile des 
Vertrags werden sollen.

(2) 1. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unverändert. Sie 
können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für die bei ihnen 
allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzt 
werden. Diese dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht widersprechen.
2. Für die Erfordernisse des Einzelfalls sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
und etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen durch Besondere Vertragsbedin-
gungen zu ergänzen. In diesen sollen sich Abweichungen von den Allgemeinen 
Vertragsbedingungen auf die Fälle beschränken, in denen dort besondere Verein-
barungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der 
Leistung und ihre Ausführung erfordern.

(3) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen bleiben grundsätzlich unver-
ändert. Sie können von Auftraggebern, die ständig Bauleistungen vergeben, für 
die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen ergänzt werden. Für die Erfordernisse des Einzelfalls sind 
Ergänzungen und Änderungen in der Leistungsbeschreibung festzulegen.

(4) 1. In den Zusätzlichen Vertragsbedingungen oder in den Besonderen Vertragsbe-
dingungen sollen, soweit erforderlich, folgende Punkte geregelt werden:

a) Unterlagen (§ 8b Absatz 3; § 3 Absatz 5 und 6 VOB/B),
b) Benutzung von Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrtswegen, Anschlussglei-

sen, Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Absatz 4 VOB/B),
c) Weitervergabe an Nachunternehmen (§ 4 Absatz 8 VOB/B),
d) Ausführungsfristen (§§ 9; 5 VOB/B),
e) Haftung (§ 10 Absatz 2 VOB/B),
f) Vertragsstrafen und Beschleunigungsvergütungen (§§ 9a; 11 VOB/B),
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g) Abnahme (§ 12 VOB/B),
h) Vertragsart (§ 4), Abrechnung (§ 14 VOB/B),
i) Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B),
j) Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B),
k) Sicherheitsleistung (§§ 9c; 17 VOB/B),
l) Gerichtsstand (§ 18 Absatz 1 VOB/B),
m) Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
n) Änderung der Vertragspreise (§ 9d).

2. Im Einzelfall erforderliche besondere Vereinbarungen über die Mängelansprü-
che sowie deren Verjährung (§§ 9b; 13 Absatz 1, 4 und 7 VOB/B) und über die Ver-
teilung der Gefahr bei Schäden, die durch Hochwasser, Sturmfluten, Grundwasser, 
Wind, Schnee, Eis und dergleichen entstehen können (§ 7 VOB/B), sind in den 
Besonderen Vertragsbedingungen zu treffen. Sind für bestimmte Bauleistungen 
gleichgelagerte Voraussetzungen im Sinne von § 9b gegeben, so dürfen die be-
sonderen Vereinbarungen auch in Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
vorgesehen werden.

§ 8b

Kosten- und Vertrauensregelung, Schiedsverfahren
(1) 1. Bei Öffentlicher Ausschreibung kann eine Erstattung der Kosten für die Verviel-

fältigung der Leistungsbeschreibung und der anderen Unterlagen sowie für die 
Kosten der postalischen Versendung verlangt werden.

2. Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe sind alle Unterlagen 
unentgeltlich abzugeben.

(2) 1. Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Verlangt 
jedoch der Auftraggeber, dass der Bieter Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, statische 
Berechnungen, Mengenberechnungen oder andere Unterlagen ausarbeitet, insbe-
sondere in den Fällen des § 7c, so ist einheitlich für alle Bieter in der Ausschreibung 
eine angemessene Entschädigung festzusetzen. Diese Entschädigung steht jedem 
Bieter zu, der ein der Ausschreibung entsprechendes Angebot mit den geforderten 
Unterlagen rechtzeitig eingereicht hat.

2. Diese Grundsätze gelten für die Freihändige Vergabe entsprechend.

(3) Der Auftraggeber darf Angebotsunterlagen und die in den Angeboten enthaltenen 
eigenen Vorschläge eines Bieters nur für die Prüfung und Wertung der Angebote 
(§§ 16c und 16d) verwenden. Eine darüber hinausgehende Verwendung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

(4) Sollen Streitigkeiten aus dem Vertrag unter Ausschluss des ordentlichen Rechts-
wegs im schiedsrichterlichen Verfahren ausgetragen werden, so ist es in besonde-
rer, nur das Schiedsverfahren betreffender Urkunde zu vereinbaren, soweit nicht 
§ 1031 Absatz 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) auch eine andere Form der Ver-
einbarung zulässt.

§ 9

Einzelne Vertragsbedingungen, Ausführungsfristen
(1) 1. Die Ausführungsfristen sind ausreichend zu bemessen; Jahreszeit, Arbeitsbe-

dingungen und etwaige besondere Schwierigkeiten sind zu berücksichtigen. Für 
die Bauvorbereitung ist dem Auftragnehmer genügend Zeit zu gewähren.

2. Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzuse-
hen.
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3. Soll vereinbart werden, dass mit der Ausführung erst nach Aufforderung zu be-
ginnen ist (§ 5 Absatz 2 VOB/B), so muss die Frist, innerhalb derer die Aufforderung 
ausgesprochen werden kann, unter billiger Berücksichtigung der für die Ausfüh-
rung maßgebenden Verhältnisse zumutbar sein; sie ist in den Vergabeunterlagen 
festzulegen.

(2) 1. Wenn es ein erhebliches Interesse des Auftraggebers erfordert, sind Einzel-
fristen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen.
2. Wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die Leistungen aller Unternehmen 
 sicher ineinandergreifen, so sollen nur die für den Fortgang der Gesamtarbeit be-
sonders wichtigen Einzelfristen als vertraglich verbindliche Fristen (Vertragsfristen) 
bezeichnet werden.

(3) Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen die Übergabe von Zeichnungen oder 
anderen Unterlagen wichtig, so soll hierfür ebenfalls eine Frist festgelegt werden.

(4) Der Auftraggeber darf in den Vertragsunterlagen eine Pauschalierung des Verzugs-
schadens (§ 5 Absatz 4 VOB/B) vorsehen; sie soll 5 Prozent der Auftragssumme 
nicht überschreiten. Der Nachweis eines geringeren Schadens ist zuzulassen.

§ 9a

Vertragsstrafen, Beschleunigungsvergütung
Vertragsstrafen für die Überschreitung von Vertragsfristen sind nur zu vereinbaren, wenn 
die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemes-
senen Grenzen zu halten. Beschleunigungsvergütungen (Prämien) sind nur vorzusehen, 
wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

§ 9b

Verjährung der Mängelansprüche
Andere Verjährungsfristen als nach § 13 Absatz 4 VOB/B sollen nur vorgesehen wer-
den, wenn dies wegen der Eigenart der Leistung erforderlich ist. In solchen Fällen sind 
alle Umstände gegeneinander abzuwägen, insbesondere, wann etwaige Mängel wahr-
scheinlich erkennbar werden und wieweit die Mängelursachen noch nachgewiesen wer-
den können, aber auch die Wirkung auf die Preise und die Notwendigkeit einer billigen 
Bemessung der Verjährungsfristen für Mängelansprüche.

§ 9c

Sicherheitsleistung
(1) Auf Sicherheitsleistung soll ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn Mängel 

der Leistung voraussichtlich nicht eintreten. Unterschreitet die Auftragssumme 
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer, ist auf Sicherheitsleistung für die Vertragser-
füllung und in der Regel auf Sicherheitsleistung für die Mängelansprüche zu ver-
zichten. Bei Beschränkter Ausschreibung sowie bei Freihändiger Vergabe sollen 
Sicherheitsleistungen in der Regel nicht verlangt werden.

(2) Die Sicherheit soll nicht höher bemessen und ihre Rückgabe nicht für einen späte-
ren Zeitpunkt vorgesehen werden, als nötig ist, um den Auftraggeber vor Schaden 
zu bewahren. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Vertrag soll 5 Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. Die Sicherheit für 
Mängelansprüche soll 3 Prozent der Abrechnungssumme nicht überschreiten.

§ 9d

Änderung der Vergütung
Sind wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten, deren Ein-
tritt oder Ausmaß ungewiss ist, so kann eine angemessene Änderung der Vergütung in 


